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Beschluss des Gemeinderats betreffend Gebäude / Mobiliar / Papierver-
brauch 
 
vom 10. Februar 2004 
 
 
1. Bei Bau und Unterhalt von Bauten und Anlagen der Einwohnergemeinde Neuhausen am 

Rheinfall sowie bei der Mobiliarbeschaffung der Gemeindeverwaltung ist auf die Verwen-
dung von Holz aus Raubbau zu verzichten. Es sind Holz und Holzprodukte aus umwelt- 
und sozialverträglicher Waldwirtschaft, zertifiziert nach den Standards des Forest Ste-
wardship Council (FSC), zu verwenden. 

 
2. In der Gemeindeverwaltung ist, wenn immer möglich, Recyclingpapier einzusetzen. Es ist 

generell anzustreben, den Papierverbrauch zu senken. 


